
\\ \ : 1}:/JJJJVit 
BUNDESKAMMER DER GEWERBLI~DEN WIRTS~DA1FT 

(UIJMDESWIRTSCIIAFTSKAMMER) 

An das 

\ 
) STUBENRING 12 

A-1010 WIEN 
TELEFON (0222) 52 15 11 

DURCHWAHL .?§? ..... . 
Wien, am ............. 4 ... ~ ...... ~.l,Jn .. :i. ..... J. .. 9. .. ~.A .............................. . 

Präsidium des Nationalrates Geschäftszahl (in der Antwort unbedingt anzugeben) 

Präs. 844/84/Dr.Ru/My 
Ihre Nachricht (Zahl, Datum) 

Betrifft: 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Bundesgesetz 
über die Sozialversicherung 
freiberuflich selbständig 
Erwerbstätiger geändert 
wird (4. Novelle zum FSVG). 

Die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft beehrt 

sich, in der Anlage 25 Stück ihrer zum obzitierten Gesetzent­

wurf an das Bundesministerium für soziale Verwaltung abgegebenen 

Stellungnahme zur gefälligen Kenntnisnahme zu übermitteln. 

Beilagen 

Telegrammadresse: 
BUHAKA 

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung 

Fernschreiber: 
11-1871 

Creditanstalt-Bankverein 
Konto Nr. 20-95032/00 

BLZ 11000 

Österr. Länderbank A. G. 
Konto Nr. 101-131-379/00 

BLZ 12000 

Postsparkasse Wien 
Konto Nr. 7140.671 

BLZ60000 
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IjnlJ~mE§K .. !}'J~N~jJiER DER GE\\'~{EJlUmJLJHCmlIERi' ~YIIJß'TI",)TnJj:\ ~F'':T 
(BI.T~DE§'~'ln T§CHAFT§Jlr.".l\Jl\~En ) 

An das 

Bundesministerium für soziale 
Verwaltung . 

Stubenring 1, 

L 1010 Wie n 

STUBENRING 12 
A-1010 WIEN 

TELEFON(0222)S21S11 

263 
DURCHWAHL ... 

1. Juni 1984 
Wien. am ............................................................. . 

Geschäftszahl (in der Antwort unbedingt anzugeben) 

Präs. 844/84/Dr.Ru/My 
Ihre Nachricht (Zahl, Datum) 

Zl. 20.585/1-lb/1984 v. 27.4.1984 
Betrittt: 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Bundesgesetz 
über die Sozialversicherung 
freiberuflich selbständig 
Erwerbstätiger geändert 
wird (4. Novelle zum FSVG). 

Zum oberwähnten Gesetzentwurf, der eine Erhöhung 

des Beitragssatzes in der Pflichtversicherung auf 20,5 % und 

eine Anpassung des Beitragssatzes in der Weiterversicherung 

an das ASVG vorsieht, verweist die Bundeskammer der gewerbli-

chen Wirtschaft auf ihre Stellungnahmen zum Entwurf einer 40. ASVG­

und zum Entwurf einer 9. GSVG-Novelle. 

BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Der Generalsekretär: 

Ergeht nachrichtlich an: 

alle Landeskammern, 

alle Bundessektionen, 

Sozialpolitische Abteilung, 

Sozialversicherungsanstalt 
der gewerblichen Wirtschaft, 

zur gef.Kenntnis. 

Postsparkasse Wien 
Konto Nr. 7140.671 
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